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Texte zur Korruptionsprävention 

Verhaltenskodex gegen Korruption  

(Anlage 1 zur „Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesver-

waltung“ vom 30. Juli 2004 (Bundesanzeiger Nr. 148, S. 17745) 

Dieser Verhaltenskodex soll die Beschäftigten auf Gefahrensituationen hinweisen, in denen 

sie ungewollt in Korruption verstrickt werden können. Weiterhin soll er die Beschäftigten zur 

pflichtgemäßen und gesetzestreuen Erfüllung ihrer Aufgaben anhalten und ihnen die Folgen 

korrupten Verhaltens vor Augen führen:  

Daher: 

1. Seien Sie Vorbild: Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dulden 

noch unterstützen.  

2. Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüglich die 

Ansprechperson für Korruptionsprävention und Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vor-

gesetzten.  

3. Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten will, so 

ziehen Sie einen Kollegen oder eine Kollegin als Zeugen oder Zeugin hinzu.  
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4. Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.  

5. Trennen Sie strikt Dienst- und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu 

einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.  

6. Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der Entdeckung und Aufklärung von 

Korruption. Informieren Sie die Ansprechperson für Korruptionsprävention und 

Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vorgesetzten bei konkreten Anhaltspunkten für 

korruptes Verhalten.  

7. Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisationsstruk-

turen, die Korruption begünstigen.  

8. Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention aus- und fortbilden.  

9. Und was tun, wenn Sie sich bereits verstrickt haben?  

 Befreien Sie sich von der ständigen Angst vor Entdeckung! Machen Sie reinen Tisch!  

 Offenbaren Sie sich aus eigenem Antrieb und führen Ihre Angaben zur vollständigen 

Aufklärung des Sachverhaltes, kann dies sowohl bei der Strafzumessung als auch bei 

dienstrechtlichen Reaktionen mildernd berücksichtigt werden.  

zu 1.  

Korruption in der öffentlichen Verwaltung könnte besser verhindert werden, wenn sich jeder 

zum Ziel setzt, Korruption zu bekämpfen. Dies entspricht auch den Pflichten, die Beschäftigte 

bei der Einstellung gegenüber dem Dienstherrn bzw. dem Arbeitgeber übernommen haben:  

Beschäftigte haben sich bei ihrer Einstellung verpflichtet, das Grundgesetz für die Bundes-

republik Deutschland und die geltenden Gesetze zu wahren und ihre Aufgaben gewissenhaft 

zu erfüllen. Beschäftigte haben sich so zu verhalten, wie es von Angehörigen des öffentlichen 

Dienstes erwartet wird und sich darüber hinaus durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-

demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen. Alle Beschäftigten 

haben ihre Aufgaben daher unparteiisch und gerecht zu erfüllen.  

Korruptes Verhalten widerspricht diesen Verpflichtungen und schädigt das Ansehen des 

öffentlichen Dienstes. Es zerstört das Vertrauen in die Unparteilichkeit und Objektivität der 

Staatsverwaltung und damit die Grundlagen für das Zusammenleben in einem staatlichen 

Gemeinwesen.  

Alle Beschäftigten haben daher die Aufgabe, durch ihr Verhalten Vorbild für alle anderen, für 

Vorgesetzte und für Bürger und Bürgerinnen zu sein.  

zu 2.  

Bei Außenkontakten, z. B. mit Personen der Auftragnehmerseite oder der antragstellenden 

Seite oder bei Kontrolltätigkeiten, müssen Sie von Anfang an klare Verhältnisse schaffen und 

jeden Korruptionsversuch sofort abwehren. Es darf nie der Eindruck entstehen, dass Sie für 

„kleine Geschenke“ offen sind. Scheuen Sie sich nicht, ein Geschenk zurückzuweisen oder es 

zurückzusenden – mit der Bitte um Verständnis für die für Sie geltenden Regeln.  

Arbeiten Sie in einem Verwaltungsbereich, der sich mit der Vergabe von öffentlichen 

Aufträgen beschäftigt, so seien Sie besonders sensibel für Versuche Dritter, Einfluss auf Ihre 

Entscheidung zu nehmen. In diesem Bereich gibt es die meisten Korruptionshandlungen.  

Halten Sie sich daher streng an Recht und Gesetz und beachten Sie die Richtlinien zum 

Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken.  

Wenn Sie von Dritten um eine zweifelhafte Gefälligkeit gebeten worden sind, so informieren 

Sie unverzüglich Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vorgesetzten und die Ansprechperson für 

Korruptionsprävention. Das hilft zum einen, selbst jeglichem Korruptionsverdacht zu ent-

gehen, zum anderen aber auch, u. U. rechtliche Maßnahmen gegen Dritte einleiten zu können. 

Wenn Sie einen Korruptionsversuch zwar selbst abwehren, ihn aber nicht offenbaren, so wird 
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sich Ihr Gegenüber an einen anderen wenden und es bei ihm versuchen. Schützen Sie daher 

auch Ihre Kollegen und Kolleginnen durch konsequentes Offenlegen von 

Korruptionsversuchen Außenstehender. Alle Beschäftigten (Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter) müssen an einem Strang ziehen, um einheitlich und glaubhaft aufzutreten.  

zu 3.  

Manchmal steht Ihnen ein Gespräch bevor, bei dem Sie vermuten, dass ein zweifelhaftes 

Ansinnen an Sie gestellt und dieses nicht leicht zurückzuweisen sein wird. Hier hilft oftmals 

auch eindeutige Distanzierung nicht. In solchen Fällen sollten Sie sich der Situation nicht 

allein stellen, sondern einen anderen zu dem Gespräch hinzubitten. Sprechen Sie vorher mit 

ihm und bitten Sie ihn, auch durch sein Verhalten jeglichen Korruptionsversuch abzuwehren.  

zu 4.  

Ihre Arbeitsweise sollte transparent und für jeden nachvollziehbar sein.  

Da Sie Ihren Arbeitsplatz in der Regel wieder verlassen werden (Übertragung neuer 

Aufgaben, Versetzung) oder auch einmal kurzfristig ausfallen (Krankheit, Urlaub), sollten 

Ihre Arbeitsvorgänge schon deshalb so transparent sein, dass sich jederzeit eine Sie 

vertretende Person einarbeiten kann. Die transparente Aktenführung hilft Ihnen aber auch, 

sich bei Kontrollvorgängen vor dem ausgesprochenen oder unausgesprochenen Vorwurf der 

Unredlichkeit zu schützen. "Nebenakten" sollten Sie vermeiden, um jeden Eindruck von 

Unredlichkeit von vornherein auszuschließen. Handakten sind nur zu führen, wenn es für die 

Erledigung der Arbeit unumgänglich ist.  

zu 5.  

Korruptionsversuche werden oftmals gestartet, indem Dritte den dienstlichen Kontakt auf 

Privatkontakte ausweiten. Es ist bekanntermaßen besonders schwierig, eine „Gefälligkeit“ zu 

verweigern, wenn man sich privat hervorragend versteht und man selber oder die eigene 

Familie Vorteile und Vergünstigungen erhält (Konzertkarten, verbilligter gemeinsamer 

Urlaub, Einladungen zu teuren Essen, die man nicht erwidern kann usw.). Bei privaten 

Kontakten sollten Sie daher von Anfang an klarstellen, dass Sie streng zwischen Dienst- und 

Privatleben trennen müssen, um nicht in den Verdacht der Vorteilsannahme zu geraten.  

Diese strenge Trennung zwischen privaten Interessen und dienstlichen Aufgaben müssen Sie 

ohnehin – unabhängig von einer Korruptionsgefahr – bei Ihrer gesamten dienstlichen 

Tätigkeit beachten. Ihre Dienststelle, jeder Bürger und jede Bürgerin haben Anspruch auf Ihr 

faires, sachgemäßes, unparteiisches Verhalten. Prüfen Sie daher bei jedem Verfahren, für das 

Sie mitverantwortlich sind, ob Ihre privaten Interessen oder solche Ihrer Angehörigen oder z. 

B. auch von Organisationen, denen Sie verbunden sind, zu einer Kollision mit Ihren 

hauptberuflichen Verpflichtungen führen können. Vermeiden Sie jeden bösen Schein 

möglicher Parteilichkeit. Sorgen Sie dafür, dass Sie niemandem befangen erscheinen, auch 

nicht durch „atmosphärische“ Einflussnahmen von interessierter Seite.  

Erkennen Sie bei einer konkreten dienstlichen Aufgabe eine mögliche Kollision zwischen 

Ihren dienstlichen Pflichten und Ihren privaten Interessen oder den Interessen Dritter, denen 

Sie sich verbunden fühlen, so unterrichten Sie darüber Ihren Vorgesetzten oder Ihre Vor-

gesetzte, damit angemessen reagiert werden kann (z. B. Befreiung von Tätigkeiten im kon-

kreten Einzelfall).  

Auch bei von Ihnen ausgeübten oder angestrebten Nebentätigkeiten muss eine klare Trennung 

zwischen der Arbeit und der Nebentätigkeit bleiben. Persönliche Verbindungen, die sich aus 

der Nebentätigkeit ergeben, dürfen die hauptberufliche Tätigkeit nicht beeinflussen. Ver-

zichten Sie im Einzelfall auf die Nebentätigkeit.  

Bedenken Sie außerdem, dass bei Ausübung genehmigungspflichtiger, aber nicht genehmigter 

Nebentätigkeiten dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen; dasselbe gilt bei 

Versäumnis von Anzeigepflichten.  
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Unabhängig davon schadet es früher oder später Ihrem Ansehen – und damit dem Ansehen 

des gesamten öffentlichen Dienstes – wenn Sie im Konfliktfall Ihren privaten Interessen den 

Vorrang gegeben haben. Das gilt in besonderem Maße, wenn Sie an einflussreicher Stelle 

tätig sind. Achten Sie in diesem Fall besonders darauf, nur jene Konditionen in Anspruch zu 

nehmen, die für vergleichbare Umstände abstrakt geregelt sind.  

zu 6.  

Korruption kann nur verhindert und bekämpft werden, wenn sich jeder verantwortlich fühlt 

und alle als gemeinsames Ziel die "korruptionsfreie Dienststelle" verfolgen. Das bedeutet zum 

einen, dass alle Beschäftigten im Rahmen ihrer Aufgaben dafür sorgen müssen, dass 

Außenstehende keine Möglichkeit zur unredlichen Einflussnahme auf Entscheidungen haben.  

Das bedeutet aber auch, dass korrupte Beschäftigte nicht aus falsch verstandener Solidarität 

oder Loyalität gedeckt werden dürfen. Hier haben alle die Verpflichtung, zur Aufklärung von 

strafbaren Handlungen beizutragen und die eigene Dienststelle vor Schaden zu bewahren. Ein 

"schwarzes Schaf" verdirbt die ganze Herde. Beteiligen Sie sich deshalb nicht an Ver-

tuschungsversuchen.  

Für jede Dienststelle gibt es eine Ansprechperson für Korruptionsprävention. Sie sollten sich 

nicht scheuen, mit ihr zu sprechen, wenn das Verhalten von anderen Beschäftigten Ihnen 

konkrete und nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie bestechlich sein könnten. 

Die Ansprechperson wird Ihren Wunsch auf Stillschweigen berücksichtigen und dann 

entscheiden, ob und welche Maßnahmen zu treffen sind. Ganz wesentlich ist allerdings, dass 

Sie einen Verdacht nur dann äußern, wenn Sie nachvollziehbare Hinweise dafür haben. Es 

darf nicht dazu kommen, dass andere angeschwärzt werden, ohne dass ein konkreter 

Anhaltspunkt vorliegt.  

zu 7.  

Oftmals führen lang praktizierte Verfahrensabläufe dazu, dass sich Nischen bilden, in denen 

Korruption besonders gut gedeihen kann. Das können Verfahren sein, bei denen nur eine 

Person allein für die Vergabe von Vergünstigungen verantwortlich ist. Das können aber auch 

unklare Arbeitsabläufe sein, die eine Überprüfung erschweren oder verhindern.  

Hier kann meistens eine Änderung der Organisationsstrukturen Abhilfe schaffen. Daher sind 

alle Beschäftigten aufgefordert, entsprechende Hinweise an die Organisatoren zu geben, um 

zu klaren und transparenten Arbeitsabläufen beizutragen.  

Auch innerhalb von Arbeitseinheiten müssen Arbeitsabläufe so transparent gestaltet werden, 

dass Korruption gar nicht erst entstehen kann.  

Ein weiteres Mittel, um Gefahrenpunkte wirksam auszuschalten, ist das Rotieren von 

Personal. In besonders korruptionsgefährdeten Bereichen ist daher dieses Personalführungs-

instrument verstärkt einzusetzen. Dazu ist die Bereitschaft der Beschäftigten zu einem 

regelmäßigen Wechsel – in der Regel sollte die Verwendungsdauer fünf Jahre nicht über-

schreiten – der Aufgaben zwingend erforderlich, auch wenn dies im Regelfall mit einem 

höheren Arbeitsanfall (Einarbeitungszeit!) verbunden ist.  

zu 8.  

Wenn Sie in einem besonders korruptionsgefährdeten Bereich tätig sind, nutzen Sie die 

Angebote der Dienststelle, sich über Erscheinungsformen, Gefahrensituationen, Präventions-

maßnahmen, strafrechtliche sowie dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen von Kor-

ruption aus- und fortbilden zu lassen. Dabei werden Sie lernen, wie Sie selbst Korruption 

verhindern können und wie Sie reagieren müssen, wenn Sie korrumpiert werden sollen oder 

Korruption in Ihrem Arbeitsumfeld entdecken. Aus- und Fortbildung werden Sie sicher 

machen, mit dem Thema Korruption in der richtigen, gesetzestreuen Weise umzugehen.  
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Auszüge aus dem Strafgesetzbuch (StGB) über Strafvorschriften:  

§ 97b Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses 

(2) War dem Täter als Amtsträger oder als Soldat der Bundeswehr das Staatsgeheimnis 

dienstlich anvertraut oder zugänglich, so wird er auch dann bestraft, wenn nicht zuvor der 

Amtsträger einen Dienstvorgesetzten, der Soldat einen Disziplinarvorgesetzten um Abhilfe 

angerufen hat. Dies gilt für die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten und für 

Personen, die im Sinne des § 353b Abs. 2 verpflichtet worden sind, sinngemäß. 

§ 120 Gefangenenbefreiung 

(2) Ist der Täter als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter 

gehalten, das Entweichen des Gefangenen zu verhindern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 

zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

§ 133 Verwahrungsbruch  

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteten anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes  

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger 

oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes 

verletzt.  

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen  

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum per-

sönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 

offenbart, das ihm als  

1. Amtsträger  

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten  

3. […] 

anvertraut oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 

anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht 

untersagt.  

(3) […] 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 

dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 

bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder Geldstrafe. 

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse  

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 

zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
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§ 331 Vorteilsnahme  

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen 

Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine 

Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft.  

(2) […] 

(3) Die Tat ist nicht nach Abs.1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten 

Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 

Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr 

Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.  

 § 332 Bestechlichkeit  

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen 

Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine 

Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten 

verletzt oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, 

in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar.  

(2) […] 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich 

versprechen lässt oder annimmt, so sind die Abätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er 

sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,  

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,  

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausübung des Ermessens 

durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.  

§ 335 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 

(1) In besonders schweren Fällen wird  

1. eine Tat nach 

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und 

b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, mit 

Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und 

2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht 

unter zwei Jahren 

bestraft. 

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn  

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht, 

2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafür gefordert hat, daß 

er eine Diensthandlung künftig vornehme, oder 

3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur 

fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. 

§ 336 Unterlassen der Diensthandlung 

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §§ 331 

bis 335 steht das Unterlassen der Handlung gleich. 
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§ 338 Vermögensstrafe und Erweiterter Verfall 

(1) In den Fällen des § 332, auch in Verbindung mit den §§ 336 und 337, ist § 73d 

anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich 

zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. 

(2) In den Fällen des § 334, auch in Verbindung mit den §§ 336 und 337, sind die §§ 43a, 73d 

anzuwenden, wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 

Begehung solcher Taten verbunden hat. § 73d ist auch dann anzuwenden, wenn der Täter 

gewerbsmäßig handelt. 

§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 
Geheimhaltungspflicht  

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als  

1. Amtsträger,  

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder  

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch 

wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche 

Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bestraft.  

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine 

Nachricht, zu deren Geheimhaltung er  

1. auf Grund eines Beschlusses eines Gesetzgebungsorganes des Bundes oder eines 

Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder  

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung 

der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist,  

an einen anderen gelangen lässt oder förmlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche 

Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(3) Der Versuch ist strafbar.  

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt  

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans  

a. in den Fällen des Absatzes 1, wenn der Täter das Geheimnis während seiner 

Tätigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes 

bekanntgeworden ist,  

b. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1  

2. von der obersten Bundesbehörde  

a. in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner 

Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen 

Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekannt geworden ist,  

b. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des 

Bundes verpflichtet worden ist;  

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2  

§ 355 Verletzung des Steuergeheimnisses 

(1) Wer unbefugt  
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1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger 

a) in einem Verwaltungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in Steuersachen, 

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in einem Bußgeldverfahren 

wegen einer Steuerordnungswidrigkeit, 

c) aus anderem Anlaß durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich 

vorgeschriebene Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die 

bei der Besteuerung getroffenen Feststellungen 

bekanntgeworden sind, oder 

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als Amtsträger in einem der in 

Nummer 1 genannten Verfahren bekanntgeworden ist, offenbart oder verwertet, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich  

1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

2. amtlich zugezogene Sachverständige und 

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des 

öffentlichen Rechts. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. Bei Taten 

amtlich zugezogener Sachverständiger ist der Leiter der Behörde, deren Verfahren 

betroffen ist, neben dem Verletzten antragsberechtigt. 

§ 358 Nebenfolgen  

 Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 

332, 336, 340, 343, 344, 345 Abs. 1, 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 354, 355 und 357 

kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2) aberkennen.  

  



 

9 

Rundschreiben zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder 
Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004 (gem. § 
70 BBG; § 10 BAT/BAT-O; § 12 MTArb/MTArb-O, § 19 SG) 

Fundstelle: GMBl. 2004 S. 1074 ff. 

I. Grundsatz 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes (weiter Begriff, dazu zählen auch Soldatinnen und 

Soldaten, Berufssoldatinnen und -soldaten im Ruhestand sowie Ruhestands beamtinnen und -

beamte) müssen bereits jeden Anschein vermeiden, im Rahmen ihrer Amtsführung für 

persönliche Vorteile empfänglich zu sein. Deshalb dürfen Belohnungen oder Geschenke in 

Bezug auf das Amt oder die dienstliche Tätigkeit nicht angenommen werden (§ 70 BBG, § 10 

BAT/BAT-O, § 12 MTArb/MTArbO, § 19 SG). 

Ausnahmen kann es nur in Fällen geben, in denen eine Beeinfl ussung der Beschäftigten nicht 

zu befürchten ist. Ausnahmen bedürfen grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des 

Dienstherrn oder des Arbeitgebers gemäß Ziffer III. Die Annahme von Bargeld – gleich in 

welcher Summe – ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig und hat daher auf jeden Fall zu 

unterbleiben. 

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dem Dienstherrn oder dem Arbeitgeber 

unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen, wenn ihnen Belohnungen oder Geschenke in 

Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit angeboten wurden. 

II. Belohnungen oder Geschenke 

Belohnungen und Geschenke sind alle Zuwendungen, auf die Beschäftigte keinen 

Rechtsanspruch haben und die sie materiell oder auch immateriell objektiv besser stellen 

(Vorteil). Hierzu zählen auch Vorteile, die Dritten (insbesondere Angehörigen, Bekannten, 

dem eigenen Sportverein etc.) zugewendet werden, wenn sie bei den Beschäftigten zu einer 

Ersparnis führen oder wenn sie Beschäftigte in irgendeiner Weise tatsächlich besser stellen. 

Neben Geldzahlungen und Sachwerten kommen dafür auch alle anderen Leis-tungen in 

Betracht. Das sind beispielsweise: 

 die Möglichkeit, Gegenstände zu gebrauchen oder zu verbrauchen (Kraftfahrzeuge, 

Baumaschinen, Benzin o. Ä.); 

 Gutscheine, Frei- oder Eintrittskarten, Fahrscheine oder Flugtickets; 

 Vergünstigungen bei Privatgeschäften, wie zinslose oder zinsgünstige Darlehen, Ver-

mittlung von Einkaufsmöglichkeiten zu Vorzugspreisen, Beteiligung an Lieferungen für 

eine Behörde etc.; 

 Vermittlung und/oder Gewährung von Nebentätigkeiten oder einer Tätigkeit nach dem 

Ausscheiden aus dem Dienst (vgl. hierzu auch §§ 64 bis 66 BBG bzw. § 20 SG sowie § 

69a BBG bzw. § 20a SG); 

 Einladungen mit Bewirtungen; 

 kostenlose oder -günstige Gewährung von Unterkunft; 

 Einladung oder Mitnahme zu Informations-, Repräsentations- und Urlaubsreisen oder 

deren Bezahlung; 

 erbrechtliche Begünstigungen (Vermächtnis oder Erbeinsetzung); 

 Preisverleihungen etc., soweit sie nicht seitens des Dienstherrn beziehungsweise des 

Arbeitgebers erfolgen. 

In Bezug auf das Amt ist ein Vorteil gewährt, wenn nach den Umständen des Falles die 

Vorteilsgeberin oder der Vorteilsgeber sich davon leiten lässt, dass die Beschäftigten ein 

bestimmtes Amt bekleiden oder bekleidet haben. Für die Annahme von Geschen ken zum 

Beispiel aus dem Kreis der Beschäftigten im üblichen Rahmen (aus Anlass des Geburtstages, 

eines Dienstjubiläums etc.) ist deshalb keine Zustimmung erforderlich. 
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Eine Annahme des Geschenkes oder der Belohnung liegt schon in jedem privaten oder 

dienstlichen Be- oder Ausnutzen. Dazu zählt auch, wenn der Vorteil unmittelbar an Dritte 

weiterverschenkt oder einer karitativen Einrichtung gespendet wird. Die Annah me muss 

nicht ausdrücklich erklärt werden. Es reicht auch schlüssiges Verhal ten. 

III. Ausdrückliche Zustimmung zur Ausnahme vom Verbot der Annahme 
von Belohnungen und Geschenken 

Um bereits den bloßen Anschein zu vermeiden, für persönliche Vorteile empfänglich zu sein, 

haben die Beschäftigten vor der Annahme von Geschenken oder Beloh nungen die 

Zustimmung auf dem Dienstweg bei der zuständigen Stelle unverzüglich zu beantragen. Ist 

dieses aus tatsächlichen Gründen nicht möglich, ist die Genehmigung der Annahme 

nachträglich zu beantragen. Dies gilt vor allem, wenn die Zustimmung nicht rechtzeitig 

eingeholt werden konnte, insbesondere die Gewährung des Vorteils nicht absehbar war. Die 

Zustimmung zur Annahme ist schriftlich oder elektronisch zu beantragen. Angaben nach 

reisekostenrechtlichen Regelungen, das heißt im Dienstreiseantrag oder im Antrag auf 

Kostenerstattung einer Dienstreise, ersetzen nicht einen Antrag auf Zustimmung zur 

Annahme. Eine Zustimmung nach § 70 BBG/§ 19 SG entbindet nicht von Angaben nach 

reisekostenrechtlichen Regelungen (wie zum Beispiel über kostenlose Verpfl egung). 

Die Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung ist grundsätzlich ausdrücklich und für 

jeden Einzelfall gesondert zu treffen. Sie hängt von den konkreten Umständen ab und ist 

schriftlich oder elektronisch zu übermitteln. Dabei vermag allein die Tatsache, dass außerhalb 

der öffentlichen Verwaltung, insbesondere im Bereich der gewerblichen Wirtschaft, die 

Annahme bestimmter Vorteile üblich ist, eine Zustimmung zur Annahme nicht zu 

rechtfertigen. 

Die Zustimmung ist insbesondere zu versagen, wenn die Gefahr besteht, dass durch die 

Annahme die objektive Amtsführung der Beschäftigten beeinträchtigt oder bei Dritten der 

Eindruck der Befangenheit oder Käufl ichkeit erweckt werden kann. 

Grundsätzlich steht es im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Dienstbehörde, die 

Zustimmung unter Auflagen zu erteilen. Sofern ein zugewendeter Vorteil dienst lich genutzt 

werden kann, soll die Zustimmung unter der Auflage der ausschließlichen dienstlichen 

Nutzung erfolgen. Bei Ehrungen, Auszeichnungen, Preisverleihungen etc., die mit einer 

Zuwendung verbunden sind, soll die Zustimmung unter der Aufl age erteilt werden, den 

geldwerten Vorteil ganz oder teilweise der Bundeskasse oder gemeinnützigen Zwecken 

außerhalb der Verwaltung zuzuführen. 

Wird die nachträgliche Genehmigung abgelehnt, ist der Vorteil in der Regel zurückzugeben. 

Wenn die Rückgabe unmöglich ist, soll die Ablehnung mit der Aufforderung verbunden 

werden, den für diesen Vorteil durch die zuständige Stelle festgesetzten üblichen Preis, 

abhängig vom Sachverhalt des Einzelfalls, an die Vorteilsgeberin oder den Vorteilsgeber zu 

zahlen oder die Summe an soziale Einrichtungen zu spenden. 

Die Versagung der Zustimmung oder der nachträglichen Genehmigung ist ausnahmsweise mit 

der Aufforderung zu versehen, den Vorteil oder den entsprechenden fi nan ziellen Gegenwert 

unverzüglich dem Dienstherrn oder Arbeitgeber abzuliefern, wenn den Beschäftigten der 

Vorteil offensichtlich als Repräsentanten des Dienstherrn oder Arbeitgebers überreicht 

worden ist oder die gebotene Aufforderung zur Rückgabe an die Vorteilsgeberin oder den 

Vorteilsgeber nur unterbleibt, weil  

 die Rückgabe als Verstoß gegen die allgemeinen Regeln des gesellschaftlichen 

Umgangs oder der Höfl ichkeit aufgefasst werden würde oder 

 die Vorteilsgeberin oder der Vorteilsgeber die Rücknahme verweigert hat oder mit 

großer Wahrscheinlichkeit verweigern wird oder 

 die Rücksendung mit einem Aufwand verbunden wäre, der zum objektiven Wert des 

Vorteils außer Verhältnis steht. 
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Es wird empfohlen, die Vorteilsgeberin oder den Vorteilsgeber von der Ablieferung des 

Vorteils an den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu unterrichten. 

IV. Stillschweigende Zustimmung zu Ausnahmen vom Verbot der 
Annahme von Belohnungen oder Geschenken 

Ausnahmsweise kann in folgenden besonders gelagerten Fällen von einer stillschweigend 

erteilten Zustimmung ausgegangen werden: 

 bei der Annahme von geringfügigen Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von 25 Euro 

(zum Beispiel Reklameartikel einfacher Art wie Kugelschreiber, Schreibblocks, 

Kalender). Entscheidend ist der Verkehrswert in der Bundesrepublik Deutschland. In 

diesem Fall besteht jedoch gegenüber dem Dienstherrn oder Arbeitgeber eine 

Anzeigepfl icht. Anzuzeigen sind der Gegenstand, der geschätzte Wert des Gegen-

standes, der Anlass der Zuwendung und von wem der Gegen stand gewährt wurde. 

 bei Bewirtungen durch Einrichtungen der öffentlichen Hand oder von Zuwendungs-

empfängern, die überwiegend von der öffentlichen Hand fi nanziert werden, 

 bei der Teilnahme an Bewirtungen durch Private aus Anlass oder bei Gelegenheit 

dienstlicher Handlungen, Besprechungen, Besichtigungen oder dergleichen, wenn sie 

üblich und angemessen sind oder wenn sie ihren Grund in den Regeln des Verkehrs und 

der Höfl ichkeit haben, denen sich auch Angehörige des öffentlichen Dienstes unter 

Berücksichtigung ihrer besonderen Verpfl ichtung zur objektiven Amtsführung nicht 

entziehen können, ohne gegen gesellschaftliche Formen zu verstoßen. Dies gilt nicht, 

wenn die Bewirtung nach Art und Umfang einen nicht unerheblichen Wert darstellt, 

wobei sich der Maßstab im Einzelfall auch an der amtlichen Funktion der Beschäftigten 

ausrichtet, 

 bei Bewirtungen anlässlich allgemeiner Veranstaltungen, an denen Beschäftigte im 

dienstlichen Auftrag oder mit Rücksicht auf die durch die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben auferlegten gesellschaftlichen Verpfl ichtungen teilnehmen (zum Beispiel 

Einführung und/oder Verabschiedung von Amtspersonen, offi zielle Empfänge), wenn 

der Rahmen des allgemein Üblichen und Angemessenen nicht überschritten wird, 

 bei geringfügigen Dienstleistungen, die die Durchführung eines Dienstgeschäftes 

erleichtern oder beschleunigen (zum Beispiel Abholung mit einem Wagen vom 

Bahnhof). 

Die stillschweigende Zustimmung kann im Einzelfall durch die zuständige Stelle widerrufen 

werden, wenn durch die Annahme derartiger Vorteile der Eindruck der Bevorzugung 

Einzelner oder der Befangenheit entstehen könnte. 

V. Rechtsfolgen bei Verstoß 

Der Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken stellt zum 

einen ein Dienstvergehen beziehungsweise eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pfl ichten dar, 

so dass 

 Beamtinnen und Beamten disziplinarische Maßnahmen bis zur Entfernung aus dem 

Beamtenverhältnis, 

 Ruhestandsbeamtinnen und -beamten disziplinarische Maßnahmen bis zur Aberkennung 

des Ruhegehalts, 

 Berufssoldatinnen und -soldaten sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 

disziplinarische Maßnahmen bis zur Entfernung aus dem Dienstverhältnis, 

 Berufssoldatinnen und -soldaten im Ruhestand sowie früheren Soldatinnen und 

Soldaten, die als Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand gelten, disziplinarische 

Maßnahmen bis zur Aberkennung des Ruhegehalts sowie 

 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Auszubildenden arbeitsrechtliche 

Sanktionen bis zur außerordentlichen Kündigung drohen. 
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Entsteht dem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die 

Regelungen des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken ein 

wirtschaftlicher Nachteil, sind die betroffenen Beschäftigten zu Schadensersatz verpfl ichtet 

(vgl. § 78 BBG, § 14 BAT/BAT-O, § 1 1a MTArb/MTArb-O, § 24 SG).  

Unabhängig von eventuellen Schadensersatzansprüchen kann der Dienstherr oder Arbeitgeber 

einen Anspruch auf Herausgabe der Vorteile haben. Zum anderen können Beschäftigte bei 

Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken strafrechtlich 

verurteilt werden: 

 wegen Vorteilsannahme zu einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder zu einer 

Geldstrafe, wenn sie für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten 

fordern, sich versprechen lassen oder annehmen (vgl. § 331 Abs. 1 StGB), 

 wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder zu einer 

Geldstrafe, wenn sie einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 

fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, dass sie eine Diensthandlung 

vorgenommen haben oder künftig vornähmen und dadurch ihre Dienstpfl icht verletzt 

haben oder verletzen würden (vgl. § 332 Abs. 1 StGB), 

 in besonders schweren Fällen der Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe bis zu zehn 

Jahren (vgl. § 335 Abs. 1 Nr. 1 StGB). 

VI. Ergänzende Anordnungen 

Die obersten Dienstbehörden können ergänzende beziehungsweise weitergehende 

Anordnungen treffen, insbesondere um speziellen Gegebenheiten in ihren Bereichen oder 

einzelnen Verwaltungszweigen gerecht zu werden. 

VII. Schlussbestimmungen 

Die Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern – II A 1 - 21 263 - 352/61 – vom 25. 

Januar 1962 (GMBl. 1962 S. 120 ff.), D I 1 - 210 170/1 vom 10. März 1977 und – D I 1 – 210 

170/1 vom 24. November 1981 treten außer Kraft. 
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Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz – VerpflG) 

Ausfertigungsdatum: 02.03.1974, geändert durch § 1 Nr. 4 G v. 15.8.1974 (BGBl I 1942) 

§ 1 

(1) Auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne 

Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches) zu sein,  

1. bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Ver-

waltung wahrnimmt, beschäftigt oder für sie tätig ist, 

2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, einem Betrieb oder Unternehmen, 

die für eine Behörde oder sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

ausführen, beschäftigt oder für sie tätig ist oder 

3. als Sachverständiger öffentlich bestellt ist. 

(2) Die Verpflichtung wird mündlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen 

einer Pflichtverletzung hinzuweisen. 

(3) Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit 

unterzeichnet. Er erhält eine Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn 

dies im Interesse der inneren oder äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ge-

boten ist. 

(4) Welche Stelle für die Verpflichtung zuständig ist, bestimmt  

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behörden oder sonstigen Stellen nach 

Bundesrecht die jeweils zuständige oberste Dienstaufsichtsbehörde oder, soweit eine 

Dienstaufsicht nicht besteht, die oberste Fachaufsichtsbehörde, 

2. in allen übrigen Fällen diejenige Behörde, die von der Landesregierung durch Rechts-

verordnung bestimmt wird. 

§ 2 

(1) Wer, ohne Amtsträger zu sein, auf Grund des § 1 der Verordnung gegen Bestechung und 

Geheimnisverrat nichtbeamteter Personen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 

1943 (Reichsgesetzbl. I S. 351) förmlich verpflichtet worden ist, steht einem nach § 1 

Verpflichteten gleich. 

(2) Wer, ohne Amtsträger zu sein,  

1. als Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes nach einer tarifrechtlichen Regelung oder 

2. auf Grund eines Gesetzes oder aus einem sonstigen Rechtsgrund 

zur gewissenhaften Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet worden ist, steht einem nach 

§ 1 Verpflichteten gleich, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 erfüllt sind. 

§ 3 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. 

Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 4 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. § 1 Abs. 4 tritt am Tage nach der Verkündung 

in Kraft. 


